
Die Demografiestrategie der Bundesregierung enthält mit Blick auf
die gesundheits- und pflegepolitischen Herausforderungen, die sich
durch die Alterung unserer Gesellschaft ergeben, zahlreiche Initiati-
ven, die sich überwiegend – da sowohl Männer als auch Frauen vom
demografischen Wandel betroffen sind – auf beide Geschlechter be-
ziehen. Dazu gehören die Ankündigung einer nationalen Präven-
tionsstrategie mit zielgruppenspezifischen Ansätzen zur Förderung
eines gesunden Arbeitslebens und für ein selbstbestimmtes Leben im
Alter, die Neuordnung der sozialen Pflegeversicherung und die Ver-
besserung von Leistungen für Demenzkranke und ihre Angehörigen
sowie Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Pflegeberufe.

132. Abgeordneter
Dr. Harald
Terpe
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie viele postmortale Organspenden wurden
in Deutschland seit 2002 als sogenannte Zent-
rumsangebote an die Organempfänger vermit-
telt (bitte Zahlen nach Jahren aufschlüsseln),
und kann die Bundesregierung ausschließen,
dass durch diesen Verteilungsmechanismus die
üblichen Allokationsregeln umgangen werden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach
vom 5. Juni 2012

Die Vermittlung vermittlungspflichtiger Organe erfolgt durch die
Vermittlungsstelle nach den Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse
der medizinischen Wissenschaft entsprechen, insbesondere nach Er-
folgsaussicht und Dringlichkeit für geeignete Patienten (§ 12 Ab-
satz 3 Satz 1 des Transplantationsgesetzes – TPG). Die Bundesärzte-
kammer stellt den Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissen-
schaft für die Regeln zur Organvermittlung nach § 12 Absatz 3
Satz 1 TPG fest (§ 16 Absatz 1 Nummer 5 TPG).

Hierbei gilt, dass Organe grundsätzlich patientengerichtet vermittelt
werden. Allein in den Fällen, in denen eine Organvermittlung nach
dem patientengerichteten Vermittlungsverfahren nicht gelingt oder
aus bestimmten Gründen der Verlust eines Spenderorgans droht,
kann die Vermittlungsstelle im Einklang mit den diesbezüglichen
Vorgaben der vorgenannten Richtlinien der Bundesärztekammer in
ein sog. beschleunigtes Vermittlungsverfahren wechseln.

Im Rahmen eines solchen beschleunigten Vermittlungsverfahrens
kann es dazu kommen, dass, trotz der Bemühungen um eine regiona-
le und hierbei auch patientengerichtete Vermittlung der Vermitt-
lungsstelle, ein Teil der Organe in dem Transplantationszentrum ver-
bleibt, in dem es sich gerade befindet, z. B. wenn die anderen Zentren
das Angebot nicht akzeptieren. Dies verhindert einen Organverlust
und kommt auch einer kurzen Ischämiezeit zu Gute.

In allen Fällen hat nach erfolgter Transplantation das Transplanta-
tionszentrum der Vermittlungsstelle über den tatsächlich transplan-
tierten Patienten zu informieren; die Auswahlgründe sind durch das
Transplantationszentrum zu dokumentieren.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sowohl das Standardvermittlungs-
verfahren als auch das beschleunigte Vermittlungsverfahren „übliche
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Vermittlungsverfahren“ darstellen; beide folgen den Regeln der Bun-
desärztekammer nach § 16 Absatz 1 Nummer 5 TPG, so dass eine
„Umgehung“ der üblichen Allokationsregeln darin nicht zu sehen
ist.

Als Anlage ist eine nach Organen (Herz, Lunge, Niere, Leber, Pank-
reas) und Jahren (2002 bis 2012) aufgeschlüsselte Übersicht beige-
fügt, aus der sich die Fälle der Standardvermittlung und der sog. be-
schleunigten Vermittlung ergeben. Außerdem sind in dieser Über-
sicht die Gesamtzahl der Vermittlungen sowie der prozentuale Anteil
der sog. beschleunigten Vermittlungen aufgeführt. Dass die Anzahl
der sog. beschleunigten Vermittlungsverfahren in den letzten Jahren
für alle Organe gestiegen ist, liegt an einem deutlichen Anstieg des
mittleren Spenderalters und der damit einhergehenden ausgeprägten
Zunahme des Anteils der Spender mit erweiterten Spenderkriterien.
Pankreata von Spendern, die älter als 50 Jahre sind oder einen Body
Mass Index von mehr als 30 aufweisen, werden im Übrigen seit 2011
gemäß den Richtlinien der Bundesärztekammer unmittelbar im sog.
beschleunigten Vermittlungsverfahren angeboten.
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133. Abgeordneter
Dr. Harald
Terpe
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Inwieweit trifft nach Kenntnis der Bundesre-
gierung die Behauptung des Ärztlichen Direk-
tors des Deutschen Herzzentrums Berlin, Prof.
Dr. med. Dr. h. c. mult. Roland Hetzer, zu,
dass Menschen über 65 Jahren aufgrund des
Mangels an Spenderorganen generell von
einer Herztransplantation ausgeschlossen sind
(Meldung der epd vom 31. Mai 2012), und
hielte die Bundesregierung ein solches Alloka-
tionskriterium für rechtlich zulässig?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach
vom 6. Juni 2012

Die Behauptung trifft nicht zu.

Die Vermittlung vermittlungspflichtiger Organe erfolgt nach § 12
Absatz 3 Satz 1 TPG durch die darin genannte Vermittlungsstelle
nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen
Wissenschaft entsprechen, insbesondere nach Erfolgsaussicht und
Dringlichkeit für geeignete Patienten. Diese Regeln werden durch
die Bundesärztekammer festgestellt (§ 16 Absatz 1 Nummer 5 TPG).
Danach ist die Zuteilung von Spenderherzen vom Empfängeralter
unabhängig.

134. Abgeordnete
Kathrin
Vogler
(DIE LINKE.)

Welche Maßnahmen zur Bekämpfung der
Korruption von Ärzten hält die Bundesregie-
rung nicht zuletzt angesichts der Medienbe-
richte in der letzten Woche (u. a. Handelsblatt
vom 22. Mai 2012) über eine Studie, die vielen
Ärztinnen und Ärzten korruptes Verhalten
und eine Erwartungshaltung bescheinigt, Geld
oder eine Sachleistung für die Zuweisung von
Patientinnen und Patienten zu bekommen, für
notwendig?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach
vom 6. Juni 2012

Die am 22. Mai 2012 präsentierte Studie des GKV-Spitzenverbandes
zur unzulässigen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen durch „Zu-
weisung gegen Entgelt“ greift ein wichtiges Thema auf.

Unabhängig von der vorgelegten Studie hat die Bundesregierung der
Korruptionsbekämpfung auch bisher schon einen hohen Stellenwert
eingeräumt und die Ergänzung der wettbewerbs-, berufs- und straf-
rechtlichen Vorschriften durch spezielle Regelungen im Fünften
Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) aktiv unterstützt.

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen
in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-OrgWG) wurde ein
neuer § 128 in das SGB V aufgenommen, mit dem der Gesetzgeber
auf fragwürdige Praktiken in der Zusammenarbeit zwischen Ver-
tragsärzten und Leistungserbringern im Hilfsmittelbereich reagiert
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